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Nr. 1 Öffentliche Sitzung  
des Marktgemeinderates

Am Dienstag, 19. Mai 2020 fin-
det um 19.30 Uhr eine öffentliche 
Sitzung des Marktgemeinderates 

in der „alten Turnhalle“ statt.
Tagesordnung:

1.  Genehmigung der Tagesordnung
2.  Erlass einer Geschäftsordnung 

für den Marktgemeinderat
3.  Satzung zur Regelung von Fra-

gen des örtlichen Gemeindever-
fassungsrechts

4.  Bekanntgabe nichtöffentlicher 
Beschlüsse ab 14.01.2020

5.  Bauvoranfrage auf Errichtung 
einer Hütte und eines Unter-
standes auf dem Grundstück
Fl.-Nr. 164, Gem. Altisheim

6.  Bauantrag auf Neubau eines 
Wohnhauses mit Doppelgarage 
auf dem Grundstück

Fl.-Nr. 106/20, Gem. Gunzen-
heim (Sonnenhöhe 9)

7.  Bauvoranfrage auf Neubau von 5 
Doppelhäusern und eines Mehr-
familienhauses auf dem Grund-
stück Fl.-Nr. 1.331, Gem. Sulz-
dorf (Nimrodstraße 1)

8.  Genehmigung Sitzungsprotokol-
le

9.  Nachträglich Eingegangenes 
und Bekanntgaben

Eine nichtöffentliche Sitzung 
schließt sich an.

Zur Einhaltung der entspre-
chenden Abstands- und Hygiene-
vorschriften kann es möglich sein, 
dass die Besucherzahl bei Bedarf 
eingeschränkt werden muss. Der 
Einlass erfolgt dann nach der Rei-
henfolge des Erscheinens. Um Ein-
haltung der Abstands- und Hygie-
neregeln wird gebeten und denken 
Sie bitte auch an Ihren Mund-
schutz.

Nr. 2 Öffnung des Rathauses 
für den Besucherverkehr

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger

Das Rathausteam freut sich, Ih-
nen mitteilen zu können, dass die 
Marktgemeinde Kaisheim ab Mon-
tag den 18.5.2020 das Rathaus für 
den Besucherverkehr wieder öffnet.

Um jedoch unnötige Wartezeiten 
zu vermeiden, ersuchen wir Sie, ei-
nen Termin, mit den jeweiligen Re-
feraten zu vereinbaren. 

Wir bitten hier um Ihr Verständ-
nis, da auch weiterhin die rechtli-
chen Vorgaben nach der Dritten 
und Vierten  Änderung der Baye-
rischen Infektionsschutzverord-
nung  und den Vorgaben der Allge-
meinverfügung Folge zu leisten ist.

Deshalb ist es auch notwendig 
bei Besuchen im Rathaus Kaisheim 
Mund- und Nasenschutz zu tragen. 
Zudem weisen wir auf die Einhal-
tung der Hygiene und Abstandsre-
geln hin.

Nr. 3 Gemeindebücherei 
Kaisheim

Die Bücherei ist ab sofort wieder 
wie folgt geöffnet:
Dienstag 07.30 – 09.00 Uhr
Donnerstag 15.30 – 18.30 Uhr
Freitag 07.30 – 09.00 Uhr

Das Ausleihen der Bücher ist für 
Kinder kostenlos.

Um Einhaltung der Abstands- 
und Hygieneregeln wird gebeten 
und denken Sie bitte auch an Ihren 
Mundschutz.

Nr. 4 Recyclinghof Kaisheim 
geschlossen

Aufgrund der Corona-Pandemie 
bleibt der Recyclinghof Kaisheim 
bis auf weiteres geschlossen.

Die Recyclinghöfe in Do-
nauwörth/Binsberg und Buch-
dorf haben zu den regulären Öff-
nungszeiten, der Recyclinghof 
Fünfstetten zu reduzierten Öff-
nungszeiten geöffnet.

Nähere Information erhalten Sie 
auch unter  
www.awv-nordschwaben.de
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Nr. 1  Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel.: 0 90 91/ 90 91 - 0 von 
Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch 

entgegen genommen, wenn zeit-
gleich eine größere Anlieferung statt-
fin-det. Die Gebühren hierfür sind 
sofort zu bezahlen.

Nr. 2  Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist bis November am Frei-

tag von 14.00 bis 17.00 Uhr und am 
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr ge-
öffnet.

Dabei gelten folgende Vorsichts-
maßnahmen:

– Es dürfen max. 4 Autos gleichzei-
tig im Recyclinghof bzw. Grün-
sammelplatz sein.

– Die AWV-Mitarbeiter regeln den 
Zugang.

– Die AWV-Mitarbeiter helfen nicht 
beim Abladen um Nähe zu ver-
meiden.

– Aus Arbeits- und Gesundheits-
schutzgründen müssen Kinder im 
Auto bleiben.

– Die AWV-Mitarbeiter haben das 
Recht, Großmengen die zu einer 
erheblichen Verzögerung führen, 
zurückzuweisen.

– Alle Anlieferer bittet der AWV 
auch bei langen Wartezeiten in Ih-
ren Fahrzeugen zu bleiben.

Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter 

www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister


